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Tätigkeitskatalog / Positivliste für Schwangere im Pflegebereich  Normalstation 

Die hier bereitgestellten Tätigkeitskataloge/Positivlisten für schwangere Mitarbeiterinnen sind eine Erstinformation entsprechend 

den Vorgaben des Regierungspräsidiums Baden-Württemberg.  

Die Tätigkeitskataloge haben keinen abschließenden Charakter d.h. sie sind im Einzelfall individuell anzupassen. 

 Unter Einhaltung des Mutterschutzgesetzes (z.B. kein Einsatz der Schwangeren bei MRE Patienten)   

Tätigkeiten z.B. 

Administrative  
Tätigkeiten 

Telefon/ PC/ Materialbestellung/Leitstelle  

Medikamente Medikamente richten 
kein Mörsern (zerkleinern) v. Medikamenten  

Ohne CMR 

Infusionen richten Ohne CMR  

z.B. Sondenkost richten  

Lagertätigkeiten Auffüllen von Material Gewichtsgrenze beachten 

Pflegerische/  
patientennahe  
Maßnahmen 
  
  

Essen austeilen  

Blutdruck und Puls messen  

Verbandswechsel  Ohne spitze, stechende In-
strumente 

Hilfestellung beim Essen  

Magensonden verbinden/ 
Sondenkost verabreichen 

 

Infusionen wechseln, ziehen u. entsorgen mit PSA Keine CMR Stoffe 

Blutzuckermessung mit Sicherheitslanzette an der 
Fingerbeere 

mobile Patient waschen  

Medikamente austeilen  

Richten von Bluttransfusionen  mit PSA 

ZVK pflegen, spülen und ziehen  mit PSA 

Drainagen pflegen, wechseln und ziehen  mit PSA 

Urinbeutel wechseln, entsorgen  mit PSA 

AP Beutel wechseln u. entsorgen  mit PSA 

Brechschale u. Sputumbecher leeren  mit PSA 

Betten ab- und beziehen   mit PSA, höhenangepasstes 
Arbeitsfeld,  
ggf. mit Zusatzpersonal 

Bettentransport  mit zusätzlicher Person 

Gerätetransport   ggf. mit zusätzlicher Person 

 Einarbeiten von MA  

 
CMR  (cancerogen mutagen reprotoxic) = krebserzeugende, erbgutverändernde und fruchtbarkeitsgefährdende  

Stoffe. 

PSA  (Persönliche Schutzausrüstung) = Handschuhe, ggf. Mundschutz, ggf. Schutzbrille 

Gewichtsgrenzen: werdende Mütter dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen regelmäßig Lasten von 
mehr als 5 Kilogramm oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 Kilogramm ohne mechanische Hilfsmittel von 
Hand gehoben, bewegt oder befördert werden.  
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